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 Veröffentlicht am 14.10.1980

Norm

StGB §11 D1

StGB §287

Rechtssatz

Nach gesicherten forensischen Erfahrungen kann überhaupt erst eine Blutalkoholkonzentration von drei Promille oder

darüber - nur in besonderen Fällen schon ein Blutalkoholwert ab 2,5 Promille - eine volle Berauschung indizieren.
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